
    S a t z u n g des Fußballvereins 1912 Wiesental e.V. 

     § 1
Name, Sitz und Geschäftsjahr

1) Der Verein führt den Namen Fußballverein 1912 Wiesental e.V. (abgekürzt FV 1912 Wie     
sental) und hat seinen Sitz in Waghäusel, Ortsteil Wiesental. Die Farben des Vereins sind 
Grün und Schwarz. Das Logo des Vereins wird vom Hauptausschuss bestimmt.

(2) Der Verein ist unter der Nr. 25006 im Vereinsregister beim Amtsgericht Mannheim eingetra-
gen.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2
Zweck des Vereins

(1) Der FV 1912 Wiesental bezweckt die Förderung von Fußball, Sport und Kultur als Mittel der 
Freizeitgestaltung. Der Satzungszweck wird insbesondere durch Angebote im Freizeit-, Brei-
ten-, Wettkampf- und Gesundheitssport sowie in der Pflege der Fastnachtstradition verwirk-
licht. Der Verein unterhält einen geordneten Übungs- und Wettkampfbetrieb. Er beteiligt sich 
an sportlichen Veranstaltungen auf regionaler und überregionaler Ebene und fördert sportli-
che sowie überfachliche Veranstaltungen.

(2) Der FV 1912 Wiesental arbeitet auf der Grundlage des Amateurgedankens. Er lehnt Doping 
als Mittel zur persönlichen Leistungssteigerung im Sport kategorisch ab und erwartet von sei-
nen Mitgliedern eine entsprechende Haltung.

(3) Der FV 1912 Wiesental lehnt alle Bindungen parteipolitischer, religiöser und rassistischer Art
ab und verlangt von seinen Mitgliedern entsprechende Toleranz.

(4) Der FV 1912 Wiesental ist Mitglied des Badischen Sportbundes Nord e.V. und dessen 
Sportfachverbände. Er kann Mitglied weiterer Verbände und Organisationen werden, sofern 
es dem Satzungszweck dienlich ist. 

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1) Der FV 1912 Wiesental verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig 
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die entweder dem Zweck des Vereins fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Die Amtsträger des Vereins haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. Die Mitglieder des 
Präsidiums gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung können als pauschalen Ersatz neben nachge-
wiesenen Auslagen maximal den Betrag nach § 3 Nr. 26 a EStG erhalten.

§ 4
Mitglieder

(1) Mitglied des FV 1912 Wiesental kann jede natürliche Person werden, die Interesse für den 
Verein im Sinne der Satzung zeigt.

(2) Der FV 1912 Wiesental besteht aus Kindern, Jugendlichen und volljährigen Mitgliedern so-
wie Ehrenmitgliedern. Die Überführung zu den volljährigen Mitgliedern erfolgt automatisch 
mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

 (3) Der FV 1912 Wiesental vergibt Ehrungen, darunter die Ehrenmitgliedschaft. Das Nähere re-
gelt eine Ehrungsordnung, die vom Hauptausschuss beschlossen wird.



 
§ 5
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im FV 1912 Wiesental ist schriftlich zu beantragen. Minderjährige bedür-
fen der Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten.

(2) Der Aufnahmeantrag ist an ein Mitglied des Präsidiums zu richten. Ein Rechtsanspruch auf 
Aufnahme besteht nicht. Über die Ablehnung eines Aufnahmeantrages entscheidet der 
Hauptausschuss, wobei es keiner Begründung bedarf.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
(4) Der Austritt aus dem FV 1912 Wiesental ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich und

dem Verein gegenüber schriftlich zu erklären. Das Recht zur fristlosen Kündigung der Mit-
gliedschaft aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

(5) Ein Mitglied kann aus dem FV 1912 Wiesental ausgeschlossen werden,
a) wenn es gegen die Vereinssatzung oder Verbandsrichtlinien verstößt
b) wenn es mit seiner Beitragszahlung trotz zweimaliger Mahnung in Verzug ist
c) wegen massivem unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens
d) wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb des Vereinslebens, wenn hier-
durch die Interessen und das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit oder vereinsintern 
schwerwiegend beeinträchtigt werden

(6) Der Ausschluss eines Mitglieds kann vom Präsidium, vom Hauptausschuss oder von min-
destens zehn volljährigen Mitgliedern beantragt werden. Dem Auszuschließenden ist rechtli-
ches Gehör zu gewähren. Der Hauptausschuss beschließt über den Ausschluss grundsätz-
lich in geheimer Abstimmung. Es ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Der Auszuschlie-
ßende hat hierbei kein Stimmrecht. Der erfolgte Ausschluss ist dem Ausgeschlossenen 
schriftlich bekannt zu geben. Der Ausgeschlossene kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung einlegen. Der Ein-
spruch hat keine aufschiebende Wirkung. Die Mitgliederversammlung entscheidet über den 
Einspruch in geheimer Abstimmung. Es ist die einfache Mehrheit erforderlich. Die Entschei-
dung der Mitgliederversammlung ist dem Ausgeschlossenen schriftlich bekannt zu geben. 

§ 6
Rechte der Mitglieder

(1) Die volljährigen Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Die Stimmabga-
be muss höchstpersönlich erfolgen. Eine Stimmrechtsübertragung oder schriftliche Stimmab-
gabe ist unzulässig. 

(2) Alle stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, an das Präsidium und die Mitgliederver-
sammlung Anträge zu stellen. Sie haben Anspruch auf Entscheidung über ihre Anträge. Die 
Mitglieder wirken in der Mitgliederversammlung an der Willensbildung im Verein und der Kon-
trolle der Organe des Vereins mit.

(3) Alle Mitglieder haben ein Recht auf Teilnahme an den Veranstaltungen des Vereins.

§ 7
Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder des FV 1912 Wiesental sind verpflichtet,
a) die Ziele und Zwecke des Vereins nach besten Kräften zu fördern
b) die beschlossenen Mitgliedsbeiträge pünktlich zu zahlen

§ 8
Organe des Vereins

(1) Organe des Vereins sind:
a) das geschäftsführende Präsidium
b) das Präsidium
c) der Hauptausschuss
d) die Mitgliederversammlung



(2) Alle Ämter im Verein stehen Männern und Frauen gleichermaßen offen, auch wenn diese 
Satzung nur die männliche Sprachform verwendet. 

§ 9
Geschäftsführendes Präsidium (Vorstand)

 (1) Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist das geschäftsführende Präsidium. Dies wird gebildet 
aus
a) Präsident
b) Vizepräsident Verwaltung
c) Vizepräsident Finanzen

(2) Jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Präsidiums sind gemeinsam vertretungsbe-
rechtigt.

(3) Dem geschäftsführenden Präsidium obliegt die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
des FV 1912 Wiesental. Alle seine Mitglieder müssen volljährig sein. 

§ 10
Präsidium

(1) Das Präsidium bilden
a) die Mitglieder des geschäftsführenden Präsidiums (§ 9 Abs. 1).
b) der Vizepräsident Wettkampfsport
c) der Vizepräsident GYMWELT
d) der Vizepräsident Veranstaltungen
e) der Vizepräsident Liegenschaften
f)  der Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
g) der Vizepräsident Seniorenarbeit/Personalentwicklung
h) der Vizepräsident Jugendarbeit

(2) Das Präsidium ist das leitende Gremium des Vereins. Es führt die von der Mitgliederver-
sammlung und vom Hauptausschuss gefassten Beschlüsse durch. In den ihm durch die Sat-
zung übertragenen Angelegenheiten entscheidet es eigenständig. Das Präsidium kann unter 
Einbindung der Abteilungsleiter, Übungsleiter und Trainer fachlich kompetente Arbeitskreise 
bilden, wobei hier auch Nichtmitglieder eingebunden werden können.

§ 11
Hauptausschuss

(1) Den Hauptausschuss bilden
a) die Mitglieder des Präsidiums (§ 10 Abs. 1)
b) die Abteilungsleiter oder stellvertretenden Abteilungsleiter

 (2) Der Hauptausschuss ist das zweithöchste Gremium nach der Mitgliederversammlung. In 
den ihm durch die Satzung übertragenen Angelegenheiten entscheidet er eigenständig. Der 
Hauptausschuss kontrolliert die Arbeit
des Präsidiums. Er ist für den Erlass von Ordnungen zuständig, für die kommissarische Be-
setzung eines Amtes bei vorzeitigem Ausscheiden eines Amtsträgers, sowie für die Koordi-
nation der Arbeit der Abteilungen mit der des Vereins. Er beschließt über Grundstücksge-
schäfte. Der Hauptausschuss beschließt über die Einrichtung neuer Abteilungen oder die 
Auflösung bestehender Abteilungen.

§ 12
Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Ver-
eins. Deren Entscheidungen und Beschlüsse sind für alle anderen Organe und die Amtsträ-
ger des Vereins verbindlich.

(2) Alle volljährigen Mitglieder des FV 1912 Wiesental haben das Recht, an der Mitgliederver-
sammlung teilzunehmen. Das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung ergibt sich aus § 6 



Abs. 1. Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung entscheiden, ob sie öffentlich oder nicht-
öffentlich tagt.

(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist spätestens bis Ende des zweiten Quartals durch-
zuführen. Auf Beschluss des Präsidiums, des Hauptausschusses oder auf schriftlich begrün-
detes Verlangen von mindestens einem Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder ist eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung durchzuführen.

(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung sowie außerordentliche Mitgliederversammlung wer-
den vom geschäftsführenden Präsidium durch Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Stadt 
Waghäusel sowie auf der Vereinshomepage  einberufen. Die Einberufung hat mit einer Frist 
von zwei Wochen zu erfolgen. Die Tagesordnung muss spätestens eine Woche vor dem Ter-
min in derselben Weise bekannt gegeben werden.

(5) Anträge, die spätestens vier Wochen vor einer Mitgliederversammlung bei einem Mitglied 
des geschäftsführenden Präsidiums schriftlich eingehen, werden in der Tagesordnung veröf-
fentlicht. Verspätet eingegangene Anträge, die nicht auf der Tagesordnung stehen, können 
nachträglich nur auf die Tagesordnung gesetzt werden und zur Beratung und Beschlussfas-
sung gelangen, wenn sich zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen hierfür ausspricht.
Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderung oder Auflösung des Vereins sind unzulässig. 

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl
der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(7) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums ge-
leitet. Der Vizepräsident Verwaltung fertigt ein Protokoll über die Mitgliederversammlung an. 
Die gefassten Beschlüsse sind in vollem Wortlaut aufzunehmen. Das Original des Protokolls 
ist vom Protokollführer und vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen. 

§ 13
Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 
a) die Wahl des Präsidiums mit Ausnahme des Vizepräsidenten Jugendarbeit
b) die Wahl der Kassenprüfer
c) die Bestätigung des Vizepräsidenten Jugendarbeit und der Abteilungsleiter 
d) die Bestellung von bis zu drei Wahlleitern zur Durchführung der Wahl des geschäftsfüh-
renden Präsidiums
e) die Festsetzung von Beiträgen 
f)  die Entgegennahme der Jahresberichte der Mitglieder des Präsidiums, der Abteilungsleiter
und der Kassenprüfer
g) die Entlastung des Präsidiums
h) die Beschlussfassung über Anträge
i)  die Änderung oder Neufassung der Vereinssatzung
j)  die Entscheidung über den Einspruch eines ausgeschlossenen Mitglieds
k) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins

§ 14
Die Abteilungen

(1) Der FV 1912 Wiesental gliedert sich fachlich in Abteilungen. Abteilungen bestehen für sol-
che Sportarten, für die es einen Fachverband im Deutschen Olympischen Sportbund gibt. 
Die Angebote im Fitness- und Gesundheitssport bündeln sich in der GYMWELT.

 (2) Die Abteilungen sind für die Durchführung eines geregelten Trainings- und Wettkampfbe-
triebes innerhalb ihrer Sportart verantwortlich. Sie gewährleisten eine regelmäßige Berichter-
stattung in den Medien in Abstimmung mit dem Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit/Marketing.

(3) Jede Abteilung wird von einem Abteilungsleiter und einem stellvertretenden Abteilungsleiter 
geleitet. Abteilungen können weitere Mitarbeiter haben. Nähere Einzelheiten regelt eine Ab-
teilungsordnung.

(4) Der Abteilungsleiter oder der stellvertretende Abteilungsleiter haben Stimmrecht im Haupt-
ausschuss. Sind beide anwesend, liegt das Stimmrecht beim Abteilungsleiter. Den Abteilun-



gen obliegt die Vertretung des FV 1912 Wiesental bei Verbandstagen ihrer Sportart auf 
Kreis- oder Landesebene, sofern der Verein Delegationsrecht besitzt.  

(5) Die Arbeit der Abteilungen wird durch die Abteilungsversammlung bestimmt. Sie findet min-
destens alle zwei Jahre statt und zwar rechtzeitig vor einer Mitgliederversammlung mit Neu-
wahlen. Der Abteilungsleiter, der stellvertretende Abteilungsleiter und eventuelle weitere Mit-
arbeiter der Abteilung werden bei der Abteilungsversammlung gewählt. Für das Stimmrecht 
gilt § 6 Abs. 1 entsprechend.

(6) Die Mitglieder des Präsidiums haben das Recht an jeder Abteilungsversammlung teilzuneh-
men und dort das Wort zu ergreifen. Stimmrecht haben sie nur, wenn sie selbst der Abteilung
angehören.

(7) Mitglieder des FV 1912 Wiesental können mehreren Abteilungen angehören. 

§ 15
Die Vereinsjugend

(1) Die Vereinsjugend ist die Jugendorganisation des FV 1912 Wiesental. Ihr gehören alle Ver-
einsmitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die Übungsleiter und Trainer der Jugend-
mannschaften  und Jugendgruppen sowie die gewählten Mitarbeiter des Jugendvorstands 
an.

(2) Die Aufgaben und Kompetenzen der Vereinsjugend sind in der Jugendordnung geregelt.
(3) Der Vizepräsident Jugendarbeit steht der Jugendabteilung vor. Die Jugendordnung regelt 

die weitere Zusammensetzung des Jugendvorstands sowie die Aufgaben und Kompetenzen 
der Jugend-Vollversammlung. 

§ 16
Allgemeine Regelungen der Vereinsverwaltung

(1) Das Präsidium und der Hauptausschuss werden von einem Mitglied des geschäftsführenden
Präsidiums einberufen. Die Einberufung kann schriftlich, auf elektronischem Weg oder in Eil-
fällen auch telefonisch erfolgen. Die Einberufung des Hauptausschusses soll unter Mitteilung 
der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens einer Woche erfolgen. Die Sitzungen sind 
nicht-öffentlich.

(2) Das Präsidium ist beschlussfähig wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, der Haupt-
ausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel seiner Mitglieder anwesend ist.

(3) Die Sitzungen des Präsidiums und des Hauptausschusses werden von einem Mitglied des 
geschäftsführenden Präsidiums geleitet. Der Vizepräsident Verwaltung fertigt über jede Sit-
zung ein Protokoll an. Die gefassten Beschlüsse sind in vollem Wortlaut aufzunehmen. Das 
Original des Protokolls ist vom Vizepräsident Verwaltung und vom Sitzungsleiter zu unter-
zeichnen. Die Mitglieder des jeweiligen Organs erhalten eine Ausfertigung des Protokolls.

(4) Soweit die Satzung nichts anderes vorsieht, wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Soll 
eine Abstimmung geheim erfolgen, so muss dies von einem Fünftel der anwesenden Mitglie-
der des entsprechenden Organs beantragt werden. Beschlüsse werden, wenn die Satzung 
nichts anderes regelt, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ge-
fasst. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden bei der Berechnung der Mehrheit 
nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Ämterhäufung begrün-
det kein mehrfaches Stimmrecht. 

(5) In die Ämter des Präsidiums nach § 10 Abs. 1a bis g können nur volljährige Mitglieder ge-
wählt werden. In das Amt des Jugendleiters können Mitglieder ab vollendetem 16. Lebens-
jahr gewählt werden.

(6) Alle Wahlen erfolgen in den nach der Satzung vorgesehenen Organen auf die Dauer von 
zwei Jahren. Die Gewählten bleiben bis zur Neu- bzw. Wiederwahl im Amt. Unbegrenzte 
Wiederwahl ist zulässig. Ein gewählter Amtsträger kann nur von demjenigen Organ abberu-
fen werden, das ihn gewählt hat. Abwesende können nur dann gewählt werden, wenn zum 
Zeitpunkt der Wahl ihre Einverständniserklärung zur Wahl und zur Annahme des Amtes vor-
liegt.



(7) Die Wahlen zu den Ämtern des Präsidiums erfolgen in getrennten Wahlgängen. Kandidiert 
für ein Amt nur eine Person, ist offene Wahl zulässig; ansonsten ist zwingend geheim zu 
wählen. Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die einfache Mehrheit der abgegebenen gülti-
gen Stimmen auf sich vereinigen kann. Ergibt der erste Wahlgang Stimmengleichheit, so ist 
im zweiten Wahlgang zwischen den Kandidaten mit den meisten Stimmen eine Stichwahl 
durchzuführen. Bei der Stichwahl genügt die relative Mehrheit. Die gewählten Personen sind 
nach der Wahl zu befragen, ob sie die Wahl annehmen.

(8) Die Kassenprüfer können jeweils in einem Wahlgang en bloc gewählt werden, wenn nicht 
mehr als drei Kandidaten vorhanden sind und sich aus der Versammlung kein Widerspruch 
erhebt. 

§ 17
Ordnungen

(1) Der Hauptausschuss erlässt zur Regelung der Arbeit im Verein Ordnungen. 
(2) Die Abteilungen können sich eigene Abteilungsordnungen geben. Diese dürfen der Satzung 

nicht widersprechen. Die Abteilungsordnungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Bestäti-
gung durch den Hauptausschuss.

(3) Die Jugendordnung wird von der Jugend-Vollversammlung erlassen. Sie darf der Satzung 
nicht widersprechen. Die Jugendordnung bedarf der Bestätigung durch die Jahreshauptver-
sammlung. 

§ 18
Geschäftsstelle, Mitarbeiter, Ausschüsse

(1) Das Präsidium kann eine hauptamtlich besetzte Geschäftsstelle zur Erledigung der allge-
meinen Verwaltungsarbeiten und Unterstützung der ehrenamtlichen Amtsträger einrichten.

(2) Das Präsidium kann für spezielle Tätigkeiten Mitarbeiter ernennen sowie Dienst- und Ar-
beitsverhältnisse begründen und diese beenden.

(3) Das Präsidium kann zur Erledigung bestimmter Aufgaben oder zur Vorbereitung und Durch-
führung bestimmter Projekte Ausschüsse einsetzen. Ein Ausschuss kann einem Amtsträger 
zugeordnet werden, der diesem Ausschuss vorsteht und ihn leitet.

§ 19
Finanzen, Kassenprüfung

(1) Der Vizepräsident Finanzen besorgt die finanziellen und steuerlichen Angelegenheiten des 
Vereins nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmannes. 

(2) Der Vizepräsident Finanzen stellt für jedes Geschäftsjahr einen Haushaltsplan auf. Er erstat-
tet der Mitgliederversammlung Bericht über die Kassenlage des Vereins.

(3) Die Vereinskasse ist vor der ordentlichen Mitgliederversammlung zu prüfen. Die Prüfung er-
folgt durch bis zu drei gewählte Kassenprüfer. Bei Verhinderung eines Kassenprüfers, genügt
die Prüfung durch zwei Kassenprüfer. Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversamm-
lung auf zwei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Sie dürfen nicht dem Präsidium ange-
hören. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung Bericht über das Ergebnis ih-
rer Prüfung. 

§ 20
Satzungsänderung, Auflösung des Vereins, Schlussvorschriften

(1) Nur die Mitgliederversammlung kann die Satzung des Vereins ändern. Jede Satzungsände-
rung ist in der Tagesordnung anzukündigen. Die zu ändernden Paragraphen sind mit der 
Überschrift zu bezeichnen. Soll eine weitgehende Neufassung der Satzung erfolgen, so ge-
nügt die Ankündigung „Neufassung der Satzung“.

(2) Die Satzungsänderung bedarf einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Sie wird nach § 71 BGB erst wirksam mit der Eintragung im Vereinsregister.

(3) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung (Auflösungsversammlung) beschlossen werden. 



Die Auflösungsversammlung muss nach den Maßgaben des § 12 der Satzung des FV 1912 
Wiesental einberufen werden. Die Tagesordnung hat den Punkt „Auflösung des Vereins“ zu 
enthalten. In Abweichung von § 12 Abs. 7 ist die Auflösungsversammlung nur beschlussfä-
hig, wenn mehr als die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Der Beschluss
zur Auflösung des Vereins bedarf einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men. Die Abstimmung ist zwingend geheim durchzuführen. Die Auflösungsversammlung 
wählt den oder die Liquidatoren.

(4) Bei Auflösung des FV 1912 Wiesental oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt 
das Vermögen des Vereins an die Stadt Waghäusel, die es unmittelbar und ausschließlich 
zur Förderung des gemeinnützigen Sports in Waghäusel zu verwenden hat.

(5) Für sämtliche Verbindlichkeiten haftet alleine das Vereinsvermögen. Überschüsse aus allen 
Veranstaltungen des Vereins fließen dem Vereinsvermögen zu. Keine Abteilung hat bei einer
eventuellen Loslösung vom Verein Anspruch auf das Vereinsvermögen.

(6) Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für die bei den sportlichen Veranstal-
tungen oder Übungsstunden etwa eintretenden Unfälle oder Diebstähle auf den Sportplätzen 
oder in den Räumen des Vereins. Der Unfall-  und Haftpflichtversicherungsschutz ist durch 
den Badischen Sportbund Karlsruhe oder durch besondere Versicherungsverträge möglichst 
sicherzustellen. 

(7) Solange mindestens sieben Mitglieder zur Fortführung des Vereins entschlossen sind, kann 
der Verein nicht aufgelöst werden.

(8) Diese Satzung wurde bei der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 8. April 2016 mit der 
erforderlichen Mehrheit beschlossen. Die Satzung tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister 
in Kraft. Alle vorhergehenden Satzungen sind damit ungültig.


